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1. Einleitung 
 
1.1. Auftrag 

Mit der Annahme der Rothenthurm-Initiative im Jahr 1987 wurde der Moorschutz in der Bundesver-
fassung verankert. Gestützt darauf hat der Bund das Bundesgesetz über den Natur- und Hei-
matschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) angepasst. Zudem erliess er die Flachmoorverordnung 
vom 7. September 1994 (FMV, SR 451.33), die Amphibienlaichgebiete-Verord-nung vom 15. Juni 
2001 (SR 451.34) und die Moorlandschaftsverordnung vom 1. Mai 1996 (MLV, SR 451.35) sowie 
die zugehörigen Inventare, in welchen die Schutzobjekte bezeichnet sind (siehe Anhang). Im Kanton 
Schwyz wurden sechs Moorlandschaften von nationaler Bedeutung bezeichnet. Eine davon ist die 
Moorlandschaft Nr. 235 „Sägel/Lauerzersee“. Es ist Aufgabe der Kantone, die Moorlandschaften 
und die Flachmoorobjekte parzellenscharf abzugrenzen sowie deren Schutz und Nutzung im Hin-
blick auf eine langfristige Erhaltung und Förderung zu regeln. 

Das Umweltdepartement hat die Nutzungsplanung für das Gebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt am 
22. Februar 2011 mit einer Informations- und Startveranstaltung in Lauerz in Angriff genommen. 
Mit der Nutzungsplanung kommt das Umweltdepartement einem Auftrag gemäss dem am 15. Juni 
2010 verabschiedeten Entwicklungskonzept Lauerzersee (EKL) nach. Das EKL ist vom Umweltde-
partement in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des Bezirks Schwyz und der Anrainer-
gemeinden erarbeitet worden, wobei in einem breit angelegten Mitwirkungsverfahren auch die inte-
ressierten Organisationen und Privatpersonen angehört worden sind. 

Mit dem vorliegenden Nutzungsplan (bestehend aus Schutzverordnung und Schutzplan) will das 
Umweltdepartement nicht nur die oben genannten bundesrechtlichen Vorgaben erfüllen, sondern 
auch die Rechtsgrundlage für die Lösung bestehender Nutzungskonflikte und für die Verwirklichung 
von Projekten zur Besucherlenkung und –information sowie zur Optimierung der Sägelstrasse schaf-
fen. Der vorliegende Schutzverordnungsentwurf basiert im Grundsatz auf der rechtskräftigen Verord-
nung zum Schutze der Gebiete Sägel und Schutt sowie des Lauerzersees vom 16. Dezember 1986 
(SRSZ 722.211). Viele der Bestimmungen im vorliegenden Verordnungsentwurf sind schon in dieser 
heute geltenden Verordnung enthalten.  
 
 
1.2. Vorgehen 

Für die Nutzungsplanung Lauerzersee – Sägel – Schutt hat das Umweltdepartement eine Projektor-
ganisation mit einer Begleitgruppe eingesetzt, aus deren Kreis fünf themenbezogene Arbeitsgruppen 
gebildet wurden (Abbildung 1). Der vorliegende Nutzungsplanentwurf wurde unter Mitwirkung der in 
dieser Projektorganisation vertretenen Behörden und Interessengruppen erarbeitet. Dazu haben im 
Zeitraum zwischen Mai 2011 und November 2013 drei sogenannte Plenarsitzungen und mehrere 
Arbeitsgruppensitzungen stattgefunden. Die fünf themenbezogene Arbeitsgruppen waren wie folgt 
zusammengesetzt:  

Arbeitsgruppe Besucherlenkung 
GR Erich Vokinger Gemeinde Steinen 
GR Daniel Reichlin Gemeinde Steinerberg 
Karl Bürgi-Schelbert Bauernvereinigung Lauerz 
Severin Dettling IG Lauerzersee 
Franz Holdener-Henggeler FG Buchenhof-Zingel 
Jimmy Weber Steinen Tourismus 
Josef Steiner Interessenvertreter Reitsport 
Andres Bucher-Overturf ANJF (Abteilung Jagd) 
Eduard Ramp ANJF (Abteilung Natur- und Landschaftsschutz) 
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Arbeitsgruppe Sägelstrasse 
BR Daniel Horat Bezirk Schwyz 
Paul Bünter / Erich Vokinger Gemeinde Arth 
GR Max Lottenbach Gemeinde Lauerz 
Edwin Kälin Gemeinde Steinen 
Paul Kenel IG Sägel 
Alois Ab Yberg / Thaddeus Galliker Stiftung Lauerzersee 
Severin Dettling IG Lauerzersee 
Maurus Köchli / Erich Vokinger Tiefbauamt 
Eduard Ramp ANJF (Abteilung Natur- und Landschaftsschutz) 

Arbeitsgruppe Landwirtschaft 
GR Otmar Dettling Gemeinde Lauerz 
Toni Suter-Thomann Bauernvereinigung Steinen 
Paul Kenel IG Sägel 
Josef Ulrich-Reichlin Genossame Steinen 
Franz Holdener-Henggeler FG Buchenhof-Zingel 
Alois Ab Yberg Stiftung Lauerzersee  
Fredy Bölsterli / Armin Meyer Amt für Landwirtschaft 
Jan Landert Amt für Umweltschutz 
Eduard Ramp ANJF (Abteilung Natur- und Landschaftsschutz) 

Arbeitsgruppe Gewässer 
Norbert Betschart Bezirk Schwyz 
Alois Abegg-Ruhstaller Goldauer Landwirte  
Pius Kühne Stiftung Lauerzersee 
Philipp Inderbitzin Innerschwyzer Fischereiverein 
Aloys von Reding Schwyzer kant. Patentjägerverband 
Severin Dettling IG Lauerzersee 
Franz Holdener-Henggeler FG Buchenhof-Zingel  
Stefan Marty Bootshafen Wyden AG  
Fredy Bölsterli / Armin Meyer Amt für Landwirtschaft 
Jan Landert Amt für Umweltschutz 
Felix Boller Amt für Wasserbau 
Clemens Krienbühl Schiffsinspektorat 
Kuno von Wattenwyl ANJF (Abteilung Fischerei) 
Eduard Ramp ANJF (Abteilung Natur- und Landschaftsschutz) 

Arbeitsgruppe Amphibien 
Adrian Borgula Bundesamt für Umwelt BAFU, IANB 
Alois Abegg-Ruhstaller Goldauer Landwirte 
Karl Bürgi-Schelbert Bauernvereinigung Lauerz 
Thaddeus Galliker Stiftung Lauerzersee 
Eduard Ramp ANJF (Abteilung Natur- und Landschaftsschutz) 
 
Zudem waren weitere Organisationen und Behörden mit den folgenden Personen in der 
Projektorganisation vertreten: 
GR Jean-Claude Balmer Gemeinde Schwyz 
GP Alois Schibig Gemeinde Steinen 
Walter Küttel Strassengesellschaft „Aazopf“ 
Dr. med. vet. Martin Wehrle Natur- und Tierpark Goldau 
Emil Gwerder Schwyzer Wanderwege 
Josef Reichlin Camping Buchenhof 
Markus Meyer Amt für öffentlichen Verkehr 
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Abb. 1: Projektorganisation 

 
 
2. Bundesvorgaben zum Moorlandschaftsschutz 
Als allgemeines Schutzziel für Moorlandschaften gilt nach Bundesgesetz über den Natur- und Hei-
matschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) die Erhaltung jener natürlichen und kulturellen Eigen-
heiten, die ihre besondere Schönheit und nationale Bedeutung ausmachen. 

In Art. 4 der Moorlandschaftsverordnung werden die Schutzziele wie folgt konkretisiert: 

 Schutz der Landschaft vor Veränderungen, welche ihre Schönheit oder ihre nationale Bedeutung 
beeinträchtigen; 

 Erhaltung der für die Moorlandschaften charakteristischen Elemente und Strukturen, namentlich 
geomorphologische Elemente, Biotope, Kulturelemente sowie die vorhandenen traditionellen Bauten 
und Siedlungsmuster; 

 Besondere Rücksichtnahme auf geschützte und gefährdete Pflanzen- und Tierarten; 

 Unterstützung der nachhaltigen moor- und moorlandschaftstypischen Nutzung, damit sie soweit 
als möglich erhalten bleibt. 

 
Der Schutz der im Nutzungsplanperimeter liegenden Flachmoore von nationaler Bedeutung ist in der 
eidgenössischen Flachmoorverordnung geregelt, jener der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeu-
tung in der eidgenössischen Amphibienlaichgebiete-Verordnung (siehe Anhang).  
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3. Ausgangslage  
 
3.1. Beschreibung, Eigenheiten 

Der Nutzungsplanperimeter umfasst die Moorlandschaft Nr. 235 „Sägel/Lauerzersee“ mit einer Flä-
che von 357 Hektaren sowie die östlich anschliessenden Flachmoorobjekte am Nordufer des Lauer-
zersees mit einer Fläche von rund 14 Hektaren. Die Moorlandschaft umfasst die Gebiete Sägel und 
Schutt sowie den nordwestlichen Teil des Lauerzersee und das Delta der Steiner Aa (Aazopf). Der 
Nutzungsplanperimeter liegt im Bezirk Schwyz und erstreckt sich über die Gemeindegebiete von 
Arth, Lauerz, Steinen und Schwyz. 

Die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee bildet eine für die Schweiz einmalige Kombination von Flach-
mooren, Verlandungszone, See und Bergsturzgebiet. Mehrere Bachläufe und Weiher befinden sich im 
Gebiet. Geomorphologisch wird die Moorlandschaft durch die Bergsturzblöcke, die ausgedehnten 
Flachufer und das Delta der Wägitaler Aa geprägt. Das Gebiet ist reich an Vegetationselementen und 
bildet ein Mosaik von extensiv genutzten Lebensräumen mit zahlreichen seltenen oder gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten. 

Das Bergsturzgebiet im westlichen Teil der Moorlandschaft ist kleinräumig gegliedert. Es wird durch 
zahlreiche Moore zwischen den Bergsturzblöcken, grosse Nagelfluhblöcke in den Flachmooren, tro-
ckenheitsliebende Pflanzen auf den Blöcken sowie blumenreiche Magerwiesen und Fettwiesen auf den 
Kuppenlagen geprägt. Zahlreiche Tümpel und Weiher bilden Lebensraum für Amphibien und Libellen, 
und das Goldseeli ist von grosser Bedeutung für die Naherholung. Zudem wird das Gebiet durch den 
moortypischen feuchten Wald im Westen sowie die Gehölze und Hecken im offeneren Teil geprägt. 

Die weitläufige, offene Riedlandschaft des Sägel bildet ein Mosaik von Wiesen und zum Teil grösseren 
Flachmooren. Besonders erwähnenswert ist, dass alle in der Region vorkommenden Flachmoorgesell-
schaften vertreten sind. Zum See hin gehen die Riedgesellschaften in einen für die Schweiz einmaligen 
Verlandungsgürtel mit ausgedehntem Schilfbestand sowie Unterwasserwiesen und Schwimmblattgesell-
schaften über. Es handelt sich dabei um den gesamtschweizerisch ausgedehntesten Schwimmblattgür-
tel aus Seerosen. Der Schilfröhricht und die Schwimmblattgesellschaften säumen auch das Nordufer 
des Lauerzersees. 

Das grosse, flache Delta der Steiner Aa ist durch Kiesbänke, Schilfbestände, weitere Flachmoore, sowie 
eine Hartholzaue geprägt. Diese ist durch ihre gut ausgebildete, reich gegliederte Vertikalstruktur für die 
einheimische Vogelwelt sehr wertvoll. 
 
 
3.2. Entwicklungskonzept Lauerzersee 

Das Entwicklungskonzept Lauerzersee (EKL) basiert auf dem kantonalen Richtplan Rigi-Mythen und er-
streckt sich über eine Fläche von rund 7.3 km2. Es orientiert sich am Perimeter des BLN-Gebietes Nr. 
1604 „Lauerzersee“ und umfasst Teile der Gemeindegebiete von Arth, Lauerz, Schwyz und Steinen. 
Ziel und Zweck des EKL sind die Erhaltung und Aufwertung der naturnahen Lebensräume, die Ent-
flechtung der kontroversen Schutz- und Nutzungsinteressen sowie die Förderung des Potenzials dieser 
Kulturlandschaft in Verbindung mit den touristischen Angeboten. 

Das EKL ist rechtlich unverbindlich und enthält einen Katalog mit Entwicklungszielen und Mass-
nahmen. Es bildet die Grundlage für weitere Planungen rund um den Lauerzersee, so auch für die Nut-
zungsplanung Lauerzersee – Sägel – Schutt. Mit der Nutzungsplanung werden die Moorlandschaft 
(EKL, Massnahme 4.7), die Flachmoorobjekte (EKL, Massnahme 4.6) und die Amphibienlaichgebiete 
(EKL, Massnahme 4.8) auf kantonaler Ebene umgesetzt. Damit werden einerseits die bundesrechtli-
chen Vorgaben erfüllt und andererseits die Rechtsgrundlagen für die Umsetzung der im EKL vorge-
schlagen Massnahmen geschaffen. 
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3.3. Bestehender kantonaler Schutz 

Bereits heute sind der Kernbereich der Moorlandschaft sowie die Flachmoore am Nordufer des 
Lauerzersees durch die Verordnung zum Schutze der Gebiete Sägel und Schutt sowie des Lauerzer-
sees vom 16. Dezember 1986 (SRSZ 722.211) geschützt. Der überwiegende Teil der im Gebiet vor-
kommenden Flachmoore und Amphibienlaichgebiete befindet sich innerhalb des kantonalen Natur-
schutzgebietes Lauerzersee – Sägel – Schutt. Dieses deckt aber die vom Bund bezeichnete Moor-
landschaft Sägel/Lauerzersee nicht vollständig ab.  
 
 
3.4. Nutzungen 

Die Flachmoore in den Gebieten Sägel und Schutt sowie am Nordufer des Lauerzersees werden fast 
ausschliesslich als Streuwiesen genutzt. Die Umgebungsbereiche werden vor allem als Wiesland ge-
nutzt, teils intensiv, teils aber auch extensiv. In den bewaldeten Bereichen findet eine eher be-
scheidene forstliche Nutzung statt. 

Innerhalb der Moorlandschaft ist auch die Jagd relativ bescheiden. Hingegen wird heute noch am 
Lauerzersee im Winter die Wasservogeljagd betrieben. Berufsfischer sind auf dem Lauerzersee keine 
tätig. Jedoch betreiben zahlreiche Sportfischer auf dem See und vom Ufer her ihr Hobby, und dies 
vor allem im Nahbereich der Schilf- und Seerosenbestände. 

Mit steigender Tendenz findet heute im gesamten Gebiet auch eine intensive Erholungsnutzung 
statt. Einerseits sind Spaziergänger (viele mit Hunden), Wanderer, Biker, Inline-Skater und Reiter im 
Naturschutzgebiet unterwegs. Andererseits befinden sich mehrere Rast- und Badeplätze, der Cam-
pingplatz Buchenhof, der Bootshafen Widen und zahlreiche weitere Bootsplätze im Gebiet. 
 
 
3.5. Nutzungskonflikte 

Die hauptsächlichen Nutzungskonflikte sind diejenigen zwischen dem Moorschutz und der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung. Sie betreffen vorab die Nährstoffeinflüsse in die auf nährstoffarme Be-
dingungen angewiesenen Moorbiotope, die Entwässerung von Moorbiotopen sowie die mangelnde öko-
logische Vernetzung. Erhebliche Konflikte bestehen ausserdem zwischen dem wachsenden Erholungs-
betrieb und dem Schutz der störungs- und trittempfindlichen Lebensgemeinschaften in den Moorbioto-
pen. Weitere Konflikte bestehen zwischen den Anliegen der Fischerei (und in geringerem Masse der 
Jagd) und den störungsempfindlichen Brutvögeln im Schilfgürtel und den angrenzenden Riedgebieten. 
 
 
3.6. Anliegen und Projekte 

Im Rahmen des EKL sind von verschiedenen Seiten Anliegen vorgebracht und Projekte vorgeschlagen 
worden, welche die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee und das Nordufer des Lauerzersees betreffen. Es 
sind dies folgende (unvollständige Aufzählung): 

 Optimierungsmassnahmen bei der Sägelstrasse zur Entflechtung der Verkehrsteilnehmer sowie ge-
gen das wilde Parkieren entlang der Sägelstrasse; 

 Schaffung eines attraktiveren Wegnetzes für die Besucher durch die Schliessung von Lücken (kleiner 
Rundweg) sowie Verbesserungen für Radfahrer und Inline-Skater (grosser Rundweg); 

 Reduktion störender Einflüsse des Rad- und Wanderbetriebes auf die Brutvogelwelt; 

 Verbesserungen bei der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur sowie der Besucherinformation; 

 Schaffung weiterer Kleingewässer für Amphibien und Libellen an geeigneten Standorten; 

 Differenzierte Pflegemassnahmen zur Unterstützung des Artenschutzes und zur Bekämpfung von 
Problempflanzen (Neophyten, Landschilf) mit den Landwirten vereinbaren. 
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4. Planungsthemen 

Aus der oben dargestellten Ausgangslage haben sich die folgenden hauptsächlichen Planungsthemen 
ergeben: 

1. Abgrenzung der Moorlandschaft 

2. Besucherlenkung, Wanderwege 

3. Optimierung Sägelstrasse 

4. Amphibiengewässer 

6. Jagd und Fischerei 

6. Pufferzonen 

7. Ökologische Aufwertungen 
 
 
4.1. Abgrenzung der Moorlandschaft  

Im Bundesinventar der Moorlandschaften von nationaler Bedeutung hat der Bund die groben Grenzen 
für die Moorlandschaften bezeichnet. Die parzellenscharfe Festlegung des Grenzverlaufes der Moor-
landschaften obliegt nach Art. 3 der eidgenössischen Moorlandschaftsverordnung aber den Kantonen. 
Mit der Abgrenzung im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanung werden diese Grenzen behörden- 
und grundeigentümerverbindlich festgelegt. 

Da die vom Bund bezeichnete Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee grösser ist als das bestehende kanto-
nale Naturschutzgebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt, muss der Planungsperimeter dementsprechend 
erweitert werden. 

Im Rahmen der Nutzungsplanung wird die Abgrenzung der Moorlandschaft mit dem Waldrand und den 
Parzellengrenzen (westlich Artherwald) und mit dem nordwestlichen Siedlungsrand von Lauerz abge-
stimmt (EKL, Massnahme 4.9). Ein Antrag der Gemeinde Lauerz um Entlassung weiterer siedlungsna-
her Parzellen im Gebiet Husmatt/Kappelmatt aus der Moorlandschaft ist vom Bundesamt für Umwelt 
mit Schreiben vom 23. Mai 2011 abgelehnt worden. 
 
 
4.2. Besucherlenkung, Wanderwege 

Der Lauerzersee und die ihn umgebende Kulturlandschaft stellt für den Bezirk Schwyz ein wichtiges 
und zentrales Erholungsgebiet dar und hat über die Bezirksgrenzen hinaus eine Anziehungskraft vor al-
lem für Tagestouristen. Zahlreiche öffentlich begehbare Wege führen durch das Gebiet, und es besteht 
das Bedürfnis, dieses Wegnetz zu optimieren (EKL, Massnahmen 2.3 und 2.5). 

Das Wegnetz ist aber bereits heute so dicht, dass nur noch wenige störungsfreie Räume für die Brutvo-
gelarten der Riedgebiete und Schilfröhrichte wie Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Wasserralle, 
Sumpfrohrsänger und Rohrammer vorhanden sind. Das dichte Wegnetz bewirkt, auch wenn alle Besu-
cher auf den Wegen bleiben, dass sich die besonders störungsempfindlichen Arten erst gar nicht mehr 
zur Brut niederlassen oder Brutversuche rasch wieder aufgeben. Damit die Vorkommen dieser Vogelar-
ten erhalten, gefördert oder wiederhergestellt werden können, müssen einige der öffentlich begehbaren 
Wege ganzjährig oder zumindest temporär gesperrt werden (EKL, Massnahme 2.13). 
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4.3. Optimierung Sägelstrasse 

Ein für die Besucher attraktiver Rundweg führt vom offiziellen (bewilligten) „Parkplatz Goldbach“ in 
Richtung Westen bis zum Schuttwald, dann dem Chlausenbach entlang bis zum inoffiziellen (nicht be-
willigten) „Parkplatz Auliweg“ und schliesslich über die Sägelstrasse zurück zum „Parkplatz Goldbach“. 
In diesem letzten Abschnitt teilen sich die Wanderer den engen Strassenraum mit dem motorisierten 
Individualverkehr und dem Langsamverkehr (Velos, Inline-Skater). Zudem wird an stark frequentierten 
Tagen entlang der Sägelstrasse wild parkiert. Es besteht ein hoher Optimierungsbedarf zur Entflechtung 
dieser Verkehrsteilnehmer (EKL, Massnahme 1.5). Die betreffenden Massnahmen müssen aber mit den 
Anliegen des Moorschutzes (auf einem kurzen Strassenabschnitt sind beidseits der Strasse Flachmoore 
vorhanden) vereinbar sein. 
 
 
4.4. Amphibiengewässer 

Die hohe Bedeutung des Naturschutzgebietes für die Amphibien und Libellen repräsentiert auch den 
hohen Stellenwert, den das Gebiet für die Vogel-, Reptilien, Insekten- und Pflanzenwelt einnimmt. Die 
zahlreichen grösseren und kleineren Weiher und Tümpel bilden wertvolle Lebensräume für seltene und 
bedrohte Arten wie Kammmolch (einziger Bestand im Kanton Schwyz), Fadenmolch, Gelbbauchunke, 
Späte Adonislibelle, Östlicher Blaupfeil und Sumpf-Heidelibelle. Es besteht ein grosses Potential für 
die Anlage weiterer Amphibienlaichgewässer im Gebiet (EKL, Massnahme 4.5). Auskunft über den 
Pflegebedarf und das Aufwertungspotential gibt das von der KARCH im Dezember 2011 entworfene 
„Schutzkonzept Amphibien“ (EKL, Massnahme 4.8).  
 
 
4.5. Jagd und Fischerei 

Die Jagd ist im Naturschutzgebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt heute noch erlaubt. Die Wasservogel-
jagd am Lauerzersee steht aber in Widerspruch zum Schutz der Brut- und Wasservögel und den ent-
sprechenden Verhaltungsregeln für die Gebietsbesucher, und bei der Jagd in den Gebieten Sägel und 
Schutt bestehen Sicherheitsbedenken wegen dem starken Erholungsbetrieb. Ausserdem besteht hier 
ein Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung (Nr. SZ 5), welcher für Rothirsch, Gämse, Reh und 
potenziell auch Wildschwein die Verbindung zwischen dem Rossberg und der Rigi-Nordflanke bildet. 
Um dessen Zerschneidung durch die Autobahn zu lindern, plant das ASTRA im Gebiet Röthen einen 
Wildtierübergang (EKL, Massnahme 4.1). Weiterer Aufwertungsbedarf besteht in der Schaffung von zu-
sätzlichen Deckungs- und Leitstrukturen, so auch im intensiv genutzten Bereich zwischen den Moorflä-
chen und der Gotthardstrasse (EKL, Massnahme 4.2). 

Heute darf die Wasserschutzzone des Naturschutzgebietes von den Sportfischern ab Ruderboot oder 
Motorboot mit stillstehendem Motor sowie von den Berufsfischern befahren werden. Ausserdem wurden 
vier Stellen bezeichnet, in denen das Schutzgebiet zur Ausübung der Fischerei betreten werden darf. Es 
bestehen einerseits Konflikte mit den Schutzanliegen für die Brut- und Wasservögel, andererseits ist 
der Uferbereich mit den ausgedehnten Schilf- und Seerosenbeständen, welcher sich über die halbe 
Uferlänge des Lauerzersees erstreckt, auch für die Fischerei besonders wichtig.  
 
 
4.6. Pufferzonen 

Unter Pufferzonen werden hier ausschliesslich Nährstoff-Pufferzonen verstanden. Es sind düngefreie 
Bereiche entlang der nährstoffarmen Flachmoorbiotope. Sie dienen der Verhinderung von Nährstoffein-
trägen aus den gedüngten Flächen. 

Nach Art. 3 Abs. 1 von Hoch- und Flachmoorverordnung des Bundes haben die Kantone für die Aus-
scheidung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen zu sorgen. In der heute rechtskräftigen Schutz-
verordnung ist die Ausscheidung von Pufferzonen noch nicht bzw. ungenügend geregelt. Dies soll des-
halb im Rahmen dieser Nutzungsplanung geschehen (EKL, Massnahme 6.2). 
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4.7. Ökologische Aufwertungen 

Mit verschiedenen ökologischen Aufwertungen soll den Artikeln 8 der Flachmoor- und der Moorland-
schaftsverordnung entsprochen werden, wonach bestehende Beeinträchtigungen in Flachmooren sowie 
Moorlandschaften von nationaler Bedeutung bei jeder sich bietenden Gelegenheit soweit als möglich 
rückgängig gemacht werden sollen. 
 
a) Revitalisierung von Fliessgewässern: 

Das Anliegen der Revitalisierung von Fliessgewässern entspricht dem Ziel der ökologischen Aufwertung 
der Moorlandschaft und einem wesentlichen Ziel des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes (Art. 
38a). Die vorgesehenen Massnahmen (Revitalisierung und Ausdolung) leiten sich von den Ergebnissen 
der vom Amt für Umweltschutz in Auftrag gegebenen ökomorphologischen Aufnahmen der Fliessgewäs-
ser im Kanton Schwyz ab (AquaPlus, Januar 2005).  

Die Revitalisierung von Fliessgewässern umfasst im Wesentlichen die Entfernung von Bachverbauungen 
und die Extensivierung der Nutzung entlang der Gewässerläufe. Westlich der Sägelstrasse ist eine Revi-
talisierung des Chlausenbachs bereits im Jahr 2006 realisiert worden. Soweit möglich sollen innerhalb 
der Moorlandschaft sowie im Delta der Steiner Aa weitere stark beeinträchtigte, naturferne, künstliche 
oder eingedolte Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes ökologisch aufgewertet wer-
den (EKL, Massnahmen 4.3 und 4.4). 
 
b) Extensivierungen: 

Die ausgedehnten, das Landschaftsbild prägenden Flachmoore im Sägel sind teilweise mit Grünland 
verzahnt, oder Grünland liegt inselförmig innerhalb der Flachmoorflächen (insbesondere östlich der 
Sägelstrasse). Die meisten der inselförmigen Grünlandflächen sind bereits in der heute rechtskräfti-
gen Schutzverordnung als Rückführungsflächen bezeichnet worden. Diese Rückführungen sind aber 
nur teilweise vollzogen worden, respektive sie erfolgten durch die Landwirte im Rahmen der Vernet-
zungsprojekte (Anmeldung als Extensivwiesland). Im Rahmen der Nutzungsplanung sollen diese 
Rückführungsflächen sinnvoll ergänzt und neu als Extensivierungsflächen bezeichnet werden. 
 
c) Weitere Pflege- und Aufwertungsmassnahmen: 

Zur Unterstützung des Artenschutzes sollen weitere Massnahmen wie ein späterer oder gestaffelter 
Schnitt von Streue und anderen extensiv genutzten Flächen, das Anlegen von Strukturen, die Schaffung 
vegetationsarmer Bodenstellen oder Waldrandaufwertungen mit den Grundeigentümern und Landwirten 
vereinbart werden (EKL, Massnahme 6.1). Diese Massnahmen sind allerdings nicht Gegenstand des 
Nutzungsplanes, sondern eines behördenverbindlichen, differenzierten Pflegeplanes, welcher nach In-
kraftsetzung des Nutzungsplanes zu erarbeiten ist. Teilweise werden solche Massnahmen bereits heute 
von den Landwirten im Rahmen der Vernetzungsprojekte ÖQV durchgeführt. Die Vernetzungsprojekte 
sind durch die lokalen Bauernvereinigungen Arth, Lauerz, Schwyz und Steinen-Steinerberg erarbeitet 
worden. 
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5. Zielsetzungen des Kantons 
 
Mit der Nutzungsplanung für das Gebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt sollen die Erfordernisse des 
Flachmoor- und Moorlandschaftsschutzes sowie die Nutzungsansprüche im Gebiet in Einklang ge-
bracht werden. Es sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die Verminderung der Nutzungskon-
flikte und die Realisierung der obgenannten Projekte geschaffen werden. 

Die Schutzziele des Flachmoor- und Moorlandschaftsschutzes nach Bundesvorgaben wurden für das 
Gebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt wie folgt ausformuliert und ergänzt: 

 Schutz und Pflege der Flachmoorbiotope von nationaler Bedeutung mit deren charakteristischer Flo-
ra und Fauna; 

 Pflege, Aufwertung und Neuschaffung von Amphibienlaichgewässern; 

 Förderung der ökologischen Vernetzung und einer extensiven und standortgerechten landwirt-
schaftlichen Nutzung im Rahmen des geltenden Landwirtschaftsrechtes; 

 Erhaltung und Förderung naturnaher Fliessgewässer; 

 Erhaltung des traditionellen landwirtschaftlichen Nutzungsmusters; 

 Erhaltung des attraktiven Landschaftsbildes; 

 Erhaltung der typischen geologischen Formen und Strukturen (Nagelfluhblöcke); 

 Regelung der Jagd und Fischerei innerhalb des Schutzperimeters; 

 Regelung der touristischen Nutzung und des Erholungsbetriebes; 

 Information der Schutzgebietsbesucher. 
 
 
6. Der Nutzungsplan 
 
6.1. Abgrenzung 

Grundsätzlich erfolgt die genaue Abgrenzung des Nutzungsplanes entlang von natürlichen Linien wie 
Kreten, Kuppen, Waldrändern, Bächen oder anderen in der Landschaft gut erkennbaren Linien wie 
zum Beispiel Strassen, Wege, Siedlungs- oder Nutzungsgrenzen.  

Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Moorlandschaftsverordnung (SR 451.35) legen die Kantone den genauen 
Grenzverlauf der Objekte fest. Für die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee erfolgt dies im Rahmen der 
Nutzungsplanung. Dabei entspricht die parzellenscharfe Abgrenzung des Nutzungsplanes dem ge-
nauen Grenzverlauf der Moorlandschaft. Dieser wird bei Lauerz (Siedlung Niedermatt) mit dem 
nordwestlichen Siedlungsrand (Grundstücksgrenzen) abgestimmt und im Westen entlang Waldrand 
(Artherwald) und Parzellengrenzen festgelegt (EKL, Massnahme 4.9). Im Norden werden die Moor-
landschaft und der Nutzungsplan durch die Autobahn und im Südwesten durch die Gotthardstrasse 
abgegrenzt. Östlich des Siedlungsgebiets Niedermatt verläuft die südliche Moorlandschaftsgrenze im 
See und umschliesst dabei die flache Seebucht zwischen Sägel und Aazopf. Im Osten wird die 
Moorlandschaft durch Waldrand (Aazopf), Parzellengrenzen und Frauholzstrasse abgegrenzt. 

Zwischen dem Aazopf und dem Gebiet Chämiloch (Seewen) verläuft die südliche Abgrenzung des 
Nutzungsplanes im See und entspricht weitgehend jener der heute rechtskräftigen Schutzverord-
nung. Im Unterschied dazu wird aber die nördliche Abgrenzung des Nutzungsplanes nicht mehr ent-
lang der Flachmoorgrenzen festgelegt, sondern in ca. 50 m Abstand von den Flachmooren (meist 
entlang von Parzellengrenzen). 
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Nördlich der Autobahn wird auch die seit 2008 im Eigentum der Stiftung Lauerzersee befindliche 
Parzelle KTN 1126 (Steinen) in den Nutzungsplanperimeter aufgenommen. Es handelt sich um ein 
extensiv genutztes Schutzobjekt von lokaler oder regionaler Bedeutung, welches durch eine grosse 
Artenvielfalt, zahlreiche Steinblöcke und alte Hochstammobstbäume geprägt ist. Gemäss Verwal-
tungsgerichtsentscheid vom 27. Oktober 2009 muss für die Parzelle KTN 1126 eine Schutzmass-
nahme getroffen werden. Zu diesem Zweck steht aus den zur Verfügung stehenden Instrumenten 
gemäss § 5 Biotopschutzverordnung (SRSZ 721.110) der Einbezug in die Nutzungsplanung im Vor-
dergrund (EKL, Massnahme 4.6 / 4.7). 
 
 
6.2. Zonen 

Im kantonalen Nutzungsplan Lauerzersee – Sägel – Schutt werden die folgenden Nutzungszonen be-
zeichnet: 

1. Die Naturschutzzone deckt sich im Wesentlichen mit der Naturschutzzone gemäss der heute 
rechtskräftigen Schutzverordnung. Sie umfasst die Flachmoorbiotope von nationaler Bedeutung, die 
inselförmig dazwischen liegenden Rückführungsflächen sowie die Amphibienlaichgewässer. Ausser-
dem werden einzelne, bereits im Rahmen des landwirtschaftlichen ökologischen Ausgleichs ex-
tensivierte Flächen der Naturschutzzone zugewiesen. Die Zone dient vorab dem Schutz der Lebens-
gemeinschaften von Tieren und Pflanzen in den Flachmooren und den Amphibienlaichgewässern. 

2. Die Landschaftsschutzzone dient der Bewahrung des Landschaftsbildes, der Vermeidung von stö-
renden Einwirkungen auf die Naturschutzzonen sowie der Förderung von ökologischen Strukturen 
zur Biotopvernetzung. Sie ersetzt die enger gefasste Umgebungszone in der bisherigen Schutzver-
ordnung. Mit dieser Umbenennung wird einerseits dem Umstand Rechnung getragen, dass mit die-
ser Nutzungsplanung die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee unter Schutz gestellt wird, andererseits 
aber auch eine begriffliche Anpassung an andere kantonale Schutzverordnungen vorgenommen. 

3. Die Waldschutzzone umfasst die im Schutzgebiet liegenden orts-, moor- und auentypischen Wälder, 
Gehölze und Hecken. Sie dient deren langfristigen Erhaltung und Aufwertung. 

4. Die Zone Sägelstrasse steht in Verbindung mit der Besucherlenkung im Naturschutzgebiet. Sie um-
fasst den bestehenden Strassenraum sowie die bestehenden Parkplätze beim Goldbach und beim 
Auliweg. Mit dieser Zone und den zugehörigen Bestimmungen schafft der Kanton die Rechtsgrund-
lage für die im EKL diskutierten Massnahmen zur Entflechtung der Verkehrsteilnehmer und gegen 
das wilde Parkieren. Zuständig für die Evaluierung, Planung und Realisierung dieser Optimierungs-
massnahmen ist der Bezirk Schwyz (Strassenhoheit). 

5. Die Wasserschutzzone dient der Erhaltung der ökologisch wertvollen Flachufer, welche landseitig 
allmählich in die Flachmoorbiotope übergehen. Sie umfasst die ausgedehnten Schilf- und Seero-
senbestände am West- und Nordufer des Lauerzersees. 

6. Als Seezone wird jener Teil der offenen Wasserfläche bezeichnet, der innerhalb der Moorlandschaft 
Sägel/Lauerzersee liegt. Er dient einerseits der Wahrung des Landschaftsbildes, anderseits aber 
auch der Gewährleistung der bisherigen Schiffbarkeit in diesem Seebereich. 

7. Die Pufferzonen befinden sich zwischen der Naturschutz- und der Landschaftsschutzzone. Sie 
dienen dem Schutz der Moorbiotope vor Nährstoffeinträgen aus dem intensiv genutzten Grün-
land. 

8. Die Extensivierungsflächen befinden sich innerhalb der Naturschutzzone und überlagern diese. 
Sie dienen der Vermeidung von störenden Einwirkungen auf die Flachmoorbiotope sowie der öko-
logischen Vernetzung der Moorbiotope und Amphibienlaichgewässer. 



12 

 

9. Die Erholungszonen befinden sich im Wesentlichen innerhalb der Landschaftsschutzzone und 
überlagern diese. Sie dienen der Gewährleistung der bisherigen Erholungsnutzung in diesen Be-
reichen und bilden die Rechtsgrundlage für die für den betreffenden Erholungszweck nötigen 
Infrastrukturen. Die im Schutzplan eingezeichneten Erholungszonen decken sich mit den vom 
Regierungsrat teilweise nicht genehmigten Intensiverholungszonen der Gemeinde Steinen (Cam-
ping und Badeplatz Buchenhof, Bootshafen Widen, Badeplatz Cholplatz). Ausserdem wird die 
bestehende, ausserhalb der kommunalen Bauzone der Gemeinde Arth befindliche Hundesportan-
lage der Erholungszone zugewiesen. 

 
 
6.3. Erläuterung der Schutzbestimmungen 

Der Aufbau der neuen Schutzverordnung lehnt sich an jenen der bisherigen Schutzverordnung an. 
Zwecks besserer Vergleichbarkeit wird die bisherige Nummerierung der Paragraphen übernommen. Neu 
eingefügte Paragrafen erhalten die Nummer des vorangehenden Paragraphen, ergänzt mit einem Klein-
buchstaben (z.B. § 4a). Bei der Inkraftsetzung der neuen Schutzverordnung sollen dann aber die Para-
graphen neu durchnummeriert werden. 
 
§ 1  Zweck und Schutzziele 

Der in § 1 festgehaltene Schutzzweck und die Schutzziele leiten sich von dem in Kapitel 2 aufgeführ-
ten Bundesauftrag und von den in Kapitel 5 genannten Zielsetzungen des Kantons ab. 

Unter Kulturobjekten und besonderen Landschaftselementen im Sinne von § 1 Abs. 3 Bst. e der Ver-
ordnung sind insbesondere Tristen, Feldställe, markante Einzelbäume, Feldgehölze und Hecken sowie 
geomorphologische Elemente (Nagelfluhblöcke, markante Landschaftsformen) zu verstehen. 
 
§ 2 Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich der Schutzverordnung wird in Kapitel 6.1 (Abgrenzung) und in Kapitel 6.2 (Zonen) 
erläutert. 
 
§ 3 Allgemeines 

Mit § 3 Abs. 1 der Verordnung wird der Grundsatz festgelegt, dass keinerlei Aktivitäten, Eingriffe oder 
Massnahmen im Naturschutzgebiet den Zielen des Moor- und des Moorlandschaftsschutzes entgegen-
stehen dürfen. Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt zwar gewährleistet, jedoch 
handelt es sich dabei um einen Grundsatz und nicht um eine in jedem Einzelfall zutreffende Bestim-
mung. Namentlich wenn die aktuelle Nutzung geltendem Bundesrecht widerspricht (z.B. fehlende Puf-
ferzonen), können Nutzungsänderungen verlangt werden. Mit geltendem Bundesrecht sind im Wesentli-
chen Art. 23a-d des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz sowie die Flachmoor-, die 
Moorlandschafts- und die Amphibienlaichgebiete-Verordnung des Bundes gemeint (siehe Anhang). 

In § 3 Abs. 2 der Verordnung werden verschiedene Verhaltensvorschriften aufgeführt. Sie gelten 
grundsätzlich für Jedermann, beziehen sich aber hauptsächlich auf die Erholungs- und Freizeitakti-
vitäten im Naturschutzgebiet. Das Campieren, Lagern und Feuermachen sowie das Baden und ande-
re Wassersportarten soll ausschliesslich in den speziell bezeichneten Erholungszonen und Rastplät-
zen sowie auf den überbauten privaten Grundstücken erlaubt bleiben. Es bleibt aber festzuhalten, 
dass die für den betreffenden Zweck erforderlichen Infrastrukturen (z.B. fest eingerichtete Feuer-
stellen) baubewilligungspflichtig sind. 
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§ 4 Betreten 

Wie bisher darf das Schutzgebiet von der Öffentlichkeit ganzjährig nur auf den vor Ort markierten 
und im Schutzplan bezeichneten öffentlichen Strassen und Wegen betreten werden. Die bisher gel-
tende Regelung, wonach gemähte oder abgeweidete Gebiete in der Zeit vom 15. November bis 1. 
März betreten werden dürfen, wird neu für das Gebiet Sägel westlich der Sägelstrasse aufgehoben (§ 
4 Abs. 1 Bst. a). Dies dient den im Winter im Sägel rastenden Zugvögeln und ist eine Kompensation 
für die im EKL (Massnahme 2.3) vorgeschlagene Attraktivitätssteigerung des Auliweges für Inline-
Skater und Velofahrer (Teerbelag). 

Das schonungsvolle Betreten des Schutzgebietes abseits der markierten Wege ist den Grundeigen-
tümern und Bewirtschaftern (§ 4 Abs. 1 Bst. b) sowie den Wildhütern, den Forstorganen, dem 
Schiffsinspektorat und weiteren vom zuständigen Departement bezeichneten Aufsichtsorganen (Bst. 
e) erlaubt. Vom Betretverbot ausgenommen sind auch die Jäger für die Ausübung der Patentjagd 
(Bst. c). Zudem werden im Schutzplan vier Stellen bezeichnet, welche für die Ausübung der Fische-
rei betreten werden dürfen (Bst. d). Damit wird eine bisherige, unbeschränkt geltende Ausnahmere-
gelung vom Mai 1996 in definitives Recht überführt. 

Der bisherige § 4 Abs. 2, wonach der im Schutzplan speziell gekennzeichnete Weg bei der Alters-
heimliegenschaft vom 1. Juni bis zur ordnungsgemässen Mahd nicht begangen werden darf, wird 
gestrichen. Das Begehen dieses durch Schilf- und Flachmoorvegetation führenden Trampelpfades 
kann namentlich während der Vogelbrutzeit nicht mit den Schutzzielen vereinbart werden. Gestri-
chen wird auch der bisherige § 4 Abs. 3, was gesetzestechnisch begründet ist (das Erteilen von Aus-
nahmen ist mit § 12 geregelt). 

Mit dem neuen § 4 Abs. 2 wird festgelegt, dass das Reiten nur auf den im Schutzplan bezeichneten 
Fuss- und Wanderwegen erlaubt ist. Auf das Reitverbot auf einzelnen Wanderwegen, welche durch 
sensiblere Gebiete führen, kann verzichtet werden. Ein Reitverbot könnte aber die Gemeinde unab-
hängig vom kantonalen Nutzungsplan erlassen, falls es dereinst zu Konflikten zwischen Reitern und 
Wanderern kommen sollte.  
 
§ 4a Befahren und Parkieren 

Der neu eingefügte § 4a ersetzt den § 3 Abs. 2 Bst. k der bisherigen Schutzverordnung. Ergänzend 
zum bisherigen Fahr- und Parkverbot wird mit § 4a Abs. 1 festgelegt, dass Fahrten für die Bewirt-
schaftung sowie für den Unterhaltsdienst von öffentlichen und privaten Versorgungswerken vom 
Fahrverbot für Motorfahrzeuge ausgenommen sind. 

Mit § 4a Abs. 2 wird neu festgelegt, dass das Radfahren auf den im Schutzplan bezeichneten Wegen 
erlaubt. Sie werden mit dem Signal 2.14 (Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder) 
versehen, was bedeutet, dass motorlose Fahrräder und Elektrovelos, deren Höchstgeschwindigkeit 
25 km/h nicht übersteigt, erlaubt sind. Es handelt sich dabei um eine Anpassung an die heutige, ei-
nem Bedürfnis entsprechende Wegnutzung, welche beim Vollzug der bisherigen Schutzverordnung 
toleriert worden ist. Die betreffenden Wege sind einerseits Teil einer überregionalen Radroute (Weg 
entlang der Autobahn in Richtung Röthen), andererseits des grossen Rundweges gemäss EKL (Auli-
weg). 

Grundsätzlich ist die Parkierung ausschliesslich auf den im Schutzplan bezeichneten öffentlichen 
Parkplätzen erlaubt. An der Sägelstrasse sind dies der im Jahr 1998 bewilligte Parkplatz beim Gold-
bach sowie der bisher nicht bewilligte Parkplatz beim Auliweg. Das wilde Parkieren entlang der Sägel-
strasse soll mit dem Signal 2.50 (Parkieren verboten) unterbunden werden. 
 
§ 4b Besucherlenkung und Information 

Mit dem neuen § 4b der Verordnung wird das zuständige Departement beauftragt und ermächtigt, 
geeignete Massnahmen für die Besucherlenkung und die Besucherinformation zu treffen. 
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§ 5 Bauten und Anlagen 

Alle – auch die in § 5 Abs. 2 aufgeführten – Bauten und Anlagen im Naturschutzgebiet sind im or-
dentlichen Baubewilligungsverfahren nach § 75 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 
14. Mai 1987 (PBG, SRSZ 400.100) zu beurteilen. Das Baubewilligungsverfahren gewährleistet den 
Einbezug aller zuständigen Behörden. Ob ein Bauvorhaben mit den Bestimmungen des eidgenössi-
schen Moorschutzrechtes vereinbar ist oder nicht, wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens be-
urteilt. Bauten und Anlagen zum Schutz vor Naturgefahren können gestützt auf § 12 (Ausnahmen) be-
willigt werden. 

Die Bestimmungen für neue Bauten und Anlagen in der Moorlandschaft sowie für deren Unterhalt 
und Erneuerung richten sich neben den üblichen baurechtlichen Bestimmungen auch nach dem 
massgebenden Bundesrecht (Natur- und Heimatschutzgesetz, Moorlandschaftsverordnung, Flach-
moorverordnung, Amphibienlaichgebiete-Verordnung), wobei Folgendes gilt: 

 In den Flachmoorobjekten von nationaler Bedeutung sind neue Bauten und Anlagen im Grundsatz 
verboten. Ausgenommen sind einzig solche Bauten und Anlagen, die der Aufrechterhaltung des 
Schutzziels oder der Aufrechterhaltung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienen und dem 
Schutzziel nicht widersprechen (Flachmoorverordnung, Art. 5 Abs. 2 Bst. b). Der Unterhalt und die 
Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen sind zulässig, sofern sie das Schutzziel nicht 
zusätzlich beeinträchtigen (Bst. c). 

 In der Moorlandschaft (ausserhalb von Flachmoorobjekten) dürfen Bauten und Anlagen, die weder 
der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, dem Schutz von Menschen vor Naturereignissen, der 
Biotoppflege oder der Aufrechterhaltung der typischen Besiedlung dienen, nur ausgebaut oder neu 
errichtet werden, wenn sie nationale Bedeutung haben, unmittelbar standortgebunden sind und den 
Schutzzielen nicht widersprechen (Art. 23d NHG und Art. 5 Abs. 2 Bst. d Moorlandschaftsverord-
nung). Der Unterhalt und die Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen sind zulässig, 
soweit sie der Erhaltung der für die Moorlandschaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen 
(Art. 23d NHG). 

 Bei Bauvorhaben in Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung gilt es zu beachten, dass die-
se in ihrer Qualität und Eignung sowie als Stützpunkte für das langfristige Überleben gefährdeter 
Amphibienarten ungeschmälert (ortsfeste Objekte) bzw. funktionsfähig (Wanderobjekte) zu erhalten 
sind (Amphibienlaichgebiete-Verordnung, Art. 6 Abs. 1). Bei den Amphibienlaichgebieten im Nut-
zungsplanperimeter Lauerzersee – Sägel – Schutt handelt es sich um ortsfeste Objekte. 

 
§ 5a Grabenunterhalt 

Der neu eingefügte § 5a ersetzt die Bestimmung gemäss § 5 Abs. 3 der bisherigen Schutzverordnung, 
wonach das Aushubmaterial aus dem Grabenunterhalt zerkleinert und verteilt auf den angrenzenden 
Flächen abgelagert werden darf. Diese Bestimmung kann mit dem eidgenössischen Moorschutzrecht 
nicht mehr vereinbart werden. Die in § 5a Abs. 2 erwähnten besonderen Weisungen des zuständigen 
Departements beziehen sich auf die „Hinweise für den Grabenunterhalt in Hoch- und Flachmooren“ 
(siehe Anhang), nach dem sich der Grabenunterhalt bereits heute richtet und die integrierender Be-
standteil der mit Grundeigentümern und Bewirtschaftern abgeschlossenen Bewirtschaftungsverträge 
sind. 

Die Neuanlage von Entwässerungsgräben widerspricht zumeist den Schutzzielen und kann deshalb in 
der Regel nicht bewilligt werden. Allfällige Ausnahmen sind gestützt auf § 12 der Schutzverordnung 
möglich. Der Grabenunterhalt in der Naturschutzzone (Flachmoore von nationaler Bedeutung) ist mel-
depflichtig (analog einem Baugesuch im Meldeverfahren). Die Meldepflicht stellt sicher, dass das Amt 
für Natur, Jagd und Fischerei in jedem Fall beurteilen kann, ob der Grabenunterhalt mit den Schutzzie-
len vereinbar ist bzw. so vorgenommen wird, dass er keine das Moorbiotop beeinträchtigende Auswir-
kungen hat. 
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§ 5b Amphibiengewässer 

Mit dem neuen § 5b soll der Vollzug der Amphibienlaichgebiete-Verordnung des Bundes geregelt wer-
den. Weil in der Schutzverordnung von 1986 noch keine expliziten Bestimmungen zum Amphibien-
schutz enthalten sind, musste bisher für die Pflege, Aufwertung oder Neuschaffung von Amphibienge-
wässern das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden. Neu soll für Pflege und Auf-
wertung von bestehenden Amphibienteichen eine Meldepflicht (analog landwirtschaftlicher Grabenun-
terhalt) genügen und auf das bisherige aufwändige Baubewilligungsverfahren verzichtet werden. Das 
ordentliche Baubewilligungsverfahren soll nur noch für die Neuanlage von Amphibiengewässern durch-
geführt werden. Als Grundlage dafür sind die vom ANJF im Sommer 2012 erhobenen Standorte der be-
stehenden und potentiellen Gewässer orientierend in den Nutzungsplanentwurf eingezeichnet worden. 
 
§ 5c Fliessgewässer 

Gestützt auf den neu eingefügten § 5c sowie auf Art. 62b des Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR 814.20), Art. 54b eidgenössischen Gewässerschutzver-
ordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201) und § 58 des kantonalen Wasserrechtsgesetzes 
vom 11. September 1973 (SRSZ 451.100) können Projekte zur Revitalisierung der im Schutzperime-
ter befindlichen Fliessgewässer gefördert und mit finanziellen Beiträgen unterstützt werden. Die dafür 
nötigen Massnahmen können von den zuständigen kantonalen Stellen oder von Privaten initiiert und 
ausgeführt werden. 

Die im Schutzplan bezeichneten Gewässerräume stützen sich auf Art. 36a GSchG und auf Art. 41 
GSchV. Der Gewässerraum darf landwirtschaftlich genutzt werden, sofern er gemäss den Anforderungen 
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 als Streuefläche, Hecke, Feld- und Ufergehölz, 
extensiv genutzte Wiese, extensiv genutzte Weide oder Waldweide bewirtschaftet wird. 

Der Verlauf der im Schutzplan eingezeichneten Gewässer orientiert sich an der Karte 1:25‘000 des 
Bundes. Daher sind die Gewässerräume im vorliegenden Anhörungsentwurf zwar massstabsgetreu, je-
doch nicht parzellenscharf eingezeichnet. Sie müssen vor der Inkraftsetzung des Nutzungsplanes auf 
die amtliche Vermessung abgestimmt werden. 
 
§ 6 Wasserschutzzone 

Die Wasserschutzzone (in der bisherigen Schutzverordnung als Wasserzone bezeichnet) umfasst die 
ökologisch wertvollen Flachuferbereiche des Lauerzersees mit seinen ausgedehnten Schilf- und Seero-
senbeständen. Ihre Ausdehnung bleibt gegenüber der heutigen Schutzverordnung im Wesentlichen un-
verändert. Zudem gilt weiterhin neben dem Badeverbot (§ 3 Abs. 2 Bst. c) auch ein Verbot für das An-
legen, Stationieren und Durchfahren mit Wasserfahrzeugen aller Art (§ 6 Abs. 2). Das Fahrverbot ist bi-
ologisch begründet und dient dem Schutz der im Schilfgürtel brütenden Wasservögel und der boden-
brütenden Vögeln in den angrenzenden Riedgebieten. 

Grundsätzlich haben in einem Naturschutzgebiet die Schutzanliegen Vorrang vor den Nutzungsanlie-
gen. Deshalb sind in den Schutzgebieten am Zürichsee nur die Seepolizei (unter diesem Begriff werden 
auch die Seerettung und sämtliche Blaulichtorganisationen subsumiert), die Fischereiaufsicht, das 
Schiffsinspektorat und die Berufsfischer vom Fahrverbot ausgenommen. Hingegen gilt das Fahrverbot 
in den Wasserschutzzonen auch für die Sportfischer. Am Lauerzersee umfasst aber die geschützte Ufer-
strecke ungefähr die Hälfte und zudem die Interessantere der heute befischbaren Uferstrecke, weshalb 
sich eine differenziertere Lösung aufdrängt. Es ist dabei zu beachten, dass die in den Riedgebieten brü-
tenden Limikolen (z.B. Grosser Brachvogel oder Kiebitz) eine Fluchtdistanz von 200 – 300 Metern auf-
weisen. Für diese Brutvögel bildet der Sägel mit seinen ausgedehnten Flachmooren einen wertvollen 
Lebensraum. Deshalb soll am Westufer des Lauerzersees die Wasserschutzzone mit Bojen markiert 
werden und das Fahrverbot auch für die Sportfischer gelten. Hingegen sollen am Nordufer, wo die rela-
tiv schmalen Flachmoorflächen auch landseitig erhebliche Störungen aufweisen (Autobahn, intensive 
Landwirtschaft) und daher kaum Limikolen brüten, auch die Sportfischer vom Fahrverbot ausgenom-
men werden. 
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Weiterhin sollen auch die Inhaber von bewilligten Schiffsanlagen durch die Wasserschutzzone ein- und 
ausfahren dürfen. Ausserdem soll bei Bedarf zur Erhaltung der Schiffbarkeit die Ausbaggerung von 
Fahrrinnen zu den Schiffsanlagen bewilligt werden können (§ 6 Abs. 3).  
 
§ 6a Seezone 

Der neu eingefügte § 6a bezieht sich auf die offene Wasserfläche, welche innerhalb der Moorlandschaft 
liegt. Die bisherige Seenutzung soll weiterhin möglich bleiben. Zudem sollen bei Bedarf Ausbaggerun-
gen zur Gewährleistung der Schiffbarkeit sowie aus Gründen des Hochwasserschutzes bewilligt werden 
können. 
 
§ 7 Naturschutzzone 

Neu wird in § 7 Abs. 1 festgehalten, dass in der Naturschutzzone neben den Ried- und Schilfgebieten 
auch die Amphibiengewässer erhalten und gefördert werden sollen. Die in § 7 Abs. 2 aufgeführten Nut-
zungsvorschriften geben die grundsätzlichen Regelungen für die Bewirtschaftung und Pflege der Ried-
gebiete vor. In besonderen Fällen können aber die Regelungen in den Verträgen mit den Grundei-
gentümern und Bewirtschaftern von den Vorschriften der Schutzverordnung abweichen. Dies ermöglicht 
es, die Bewirtschaftung an spezielle Standortverhältnisse oder Pflegeziele anzupassen. 

Statt wie bisher von einer Rückführung intensiv bewirtschafteter Flächen „in den ursprünglichen Zu-
stand“ wird neu von einer Rückführung „in einen möglichst naturnahen Zustand“ gesprochen (§ 7 Abs. 
1). Damit sollen die Rückführungen flexibler auf die Standortverhältnisse und die eigentlichen Ziele der 
Rückführung (Vermeidung von störenden Einwirkungen auf die Flachmoorbiotope, ökologische Vernet-
zung) abgestimmt werden können. Je nach Situation sollen die im Schutzplan bezeichneten Flächen in 
Absprache mit den Bewirtschaftern und Grundeigentümern zu Streuland, Extensivwiesen oder Exten-
sivweiden zurückgeführt werden (§ 7 Abs. 3).  
 
§ 8 Landschaftsschutzzone 

In der Landschaftsschutzzone (bisher als „Umgebungszone“ bezeichnet) ist die bisherige landwirt-
schaftliche Nutzung gewährleistet, sofern sie weder geltendem Bundesrecht noch den kantonalen 
Schutzbestimmungen widerspricht. Mit den Bestimmungen nach § 8 soll eine übermässige Intensivie-
rung der Landschaftsschutzzone und die damit verbundene Veränderung des traditionellen Land-
schaftsbilds vermieden werden. 

Gemäss der bisherigen Schutzverordnung war das Anlegen von Äckern untersagt (§ 8 Abs. 1). Die Bei-
behaltung dieses absolut formulierten Verbotes wäre sowohl unzweckmässig wie auch unverhältnismäs-
sig, da das erweiterte Schutzgebiet sehr viel mehr intensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen ein-
schliesst als das Schutzgebiet aus dem Jahr 1986, darunter auch bestehende mehrjährige Kulturen. 
Deshalb wird das generelle Verbot durch eine Bewilligungspflicht ersetzt und diese auch auf das Anle-
gen von mehrjährigen Kulturen oder Gärten erweitert. 

Mit dem neu eingefügten § 8 Abs. 2 soll in der Landschaftsschutzzone auch die Anlage von ökologisch 
wertvollen Strukturen gefördert werden. Diese dienen der Vernetzung der Moorbiotope und Amphi-
bienlaichgewässer wie auch der Aufwertung des Wildtierkorridors von überregionaler Bedeutung SZ 5 
„Arth“. Zur Förderung der Vernetzung besonders geeignete Strukturen sind z.B. Hecken, Feldgehölze, 
Lesesteinhaufen oder extensiv bewirtschaftetes Wiesland. Das Anlegen solcher Strukturen kann gestützt 
auf § 17 des kantonalen Gesetzes über den Biotop- und Artenschutz sowie den ökologischen Ausgleich 
vom 24. September 1992 (SRSZ 721.110) mit einmaligen Beiträgen unterstützt werden. Bei einer 
Umstellung von intensiver zu extensiver Nutzung werden die üblichen Beiträge nach eidgenössischem 
Landwirtschaftsrecht (Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13) ausbezahlt. 



17 

 

Mit dem neu eingefügten § 8 Abs. 4 wird die Nutzung in den überlagernden Erholungszonen geregelt. 
In diesen Zonen sind die für den betreffenden Erholungszweck nötigen Infrastrukturanlagen zulässig, 
wobei aber erhöhte Anforderungen an eine landschaftsverträgliche Einordnung,  Gestaltung und Materi-
alisierung gelegt werden. Bei den Erholungszonen auf dem Gemeindegebiet Steinen gelten die betref-
fenden Bestimmungen der Schutzverordnung zusätzlich zu den Bestimmungen im kommunalen Bau-
reglement (Intensiverholungszonen). 
 
§ 8a Pufferzonen 

Die Ausscheidung der Pufferzonen erfolgt gestützt auf Art. 3 Abs. 1 der eidgenössischen Flachmoor-
verordnung. Danach haben die Kantone bei den in den entsprechenden Bundesinventaren aufgeführ-
ten Flachmoorobjekten ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden. Dementsprechend wer-
den im vorliegenden Nutzungsplanentwurf nur entlang der im Flachmoorinventar aufgeführten Moor-
flächen Pufferzonen bezeichnet. Entlang von Streueflächen oder Extensivwiesen, die aufgrund der 
freiwilligen ökologischen Ausgleichsflächen in die Naturschutzzone aufgenommen wurden, werden 
keine Pufferzonen ausgeschieden.  

Die Standorte und Breiten der Pufferzonen wurden mit Hilfe eines gebietsspezifischen Pufferzonen-
Schlüssels (Abb. 2) ermittelt, welcher gestützt auf die Diskussionen in der Arbeitsgruppe Landwirt-
schaft (beantragt wurde eine massvolle Lösung mit klaren und einfachen Kriterien) erarbeitet worden 
ist. Es handelt sich um einen pragmatischen, jedoch wissenschaftlich nicht abgestützten Kompromiss 
zwischen den Schutzzielen (ökologische ausreichende Pufferzonen) und den Vorstellungen der Land-
wirtschaft, für die eine Ausscheidung von Pufferzonen aufgrund des strengen BAFU-Schlüssels zu be-
triebswirtschaftlich problematischen Ergebnissen führen kann. 

Gestützt auf den gebietsspezifischen Schlüssels hat das ANJF im gesamten Schutzperimeter die Puf-
ferzonenbreiten ermittelt und diese im April/Mai 2013 vor Ort mit den Grundeigentümern und Bewirt-
schaftern sowie einem Vertreter des Amtes für Landwirtschaft diskutiert. Je nach Standort resultierten 
Pufferzonenbreiten von null, fünf oder zehn Metern. In wenigen Einzelfällen wurden gesamte Teilflä-
chen (Teilparzellen) als Pufferzone festgelegt. Die Pufferzonen sind in der Nutzungsplankarte mass-
stabsgetreu eingezeichnet (blau schraffiert) und vermasst worden.  

Das Umweltdepartement regelt die Bewirtschaftung der Pufferzonen und die Abgeltung des Ertrags-
ausfalles mit Grundeigentümern und Bewirtschaftern vertraglich. Grundsätzlich darf in den Puffer-
zonen kein Dünger ausgebracht werden und sind der Schnittzeitpunkt frei sowie eine Herbstweide 
ab 1. September erlaubt. Auf freiwilliger Basis kann auch eine extensive Wieslandnutzung mit 
Schnittzeitpunkt nach DZV vereinbart werden, mit entsprechendem Anspruch auf Beiträge nach 
DZV. In speziellen Fällen kann eine Ganzjahresweide gestattet werden, sofern ein angemessener Teil 
der Weide unter Einschluss der Pufferzone als Extensivweide bezeichnet wird. Auch an Moorbiotope 
angrenzende Extensivierungsflächen können die Funktion von Pufferzonen erfüllen. 

Falls es trotz der oben beschriebenen Kompromisslösung zu betrieblichen Härtefällen kommen sollte, 
so können je nach Situation bei der vertraglichen Umsetzung verschiedene Möglichkeiten wie eine Be-
triebsberatung oder ein Aufschub bei der vertraglichen Umsetzung angeboten werden.  

Die Wirkung der Pufferzonen soll langfristig überprüft werden. Zeigen die Pufferzonen keine ausrei-
chende Wirkung, müssen sie gegebenenfalls verbreitert werden. Sind sie offensichtlich überdimensi-
oniert (Nährstoffeinfluss endet deutlich vor der Moorfläche innerhalb der Pufferzone), können sie 
auch verkleinert werden.  
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Breite  Einflussfaktoren / Kriterien Ausprägung 

0 m 

Wirkungsvoller Schutz (absolut) 
Vorbeiführender, nicht regelmässig übersarender Bach 

Angrenzend Wald 

Aktuelle Nutzung angrenzende Fläche extensiv 

Neigung angrenzende Fläche von Moorbiotop weg abfallend 

Neigung Moorbiotopfläche Moorbiotop höher als Umgebung oder ansteigend (> 3%) 

5 m 

Empfindlichkeit (Ziel-)Vegetation wenig (Nasswiese, Hochstaudenried, Landröhricht) 

Aktuelle Nutzung angrenzende Fläche wenig intensiv 

Neigung angrenzende Fläche keine Neigung (< 3%) 

Neigung Moorbiotopfläche keine Neigung (< 3%) 

10 m 

Empfindlichkeit (Ziel-)Vegetation 
mittelempfindlich (Grossseggenried, Röhricht am Seeufer 
oder in Teichen) 

Aktuelle Nutzung angrenzende Fläche intensiv 

Neigung angrenzende Fläche zu Moorbiotop hin abfallend (3 – 40%) 

Neigung Moorbiotopfläche von angrenzender Fläche weg abfallend (> 3%) 

15 m 
Empfindlichkeit (Ziel-)Vegetation sehr empfindlich (Kleinseggenried, Pfeifengraswiese) 

Aktuelle Nutzung angrenzende Fläche sehr intensiv (5 – 6 Schnittnutzungen pro Jahr, Ackerbau) 

Neigung angrenzende Fläche zu Moorbiotop hin deutlich abfallend (> 40%) 

-5 m Wirkungsvoller Schutz (relativ) 
Hecke/Gehölz, Bach/Graben, Fahrweg mit Koffer, Strasse 

Moorbiotop hangparallel zu angrenzender Fläche 

Anwendung 
1. Keine Pufferzone ist nötig, falls ein wirkungsvoller Schutz (absolut) aufgrund der Umgebungssituation 

vorhanden ist; 
2. Aus den vier Einflussfaktoren „Empfindlichkeit der Ziel-Vegetation“, „Aktuelle Nutzung der angren-

zenden Fläche“, „Neigung der angrenzenden Fläche“ und „Neigung der Moorbiotopfläche“ wird der 
Durchschnitt der ermittelten Breiten-Kategorien berechnet; 

3. Die ermittelte durchschnittliche Breite wird auf eine der massgebenden Breitenkategorien gerundet 
(z.B.  7,5 m  10 m, < 7,5  5 m); 

4. Das Ergebnis um eine Breiten-Kategorie reduziert Falls ein wirkungsvoller Schutz gegen indirekte 
Düngung (relativ) vorhanden ist, wird; 

5. Bei unklarem oder offensichtlich unzulänglichem Ergebnis erfolgt eine Überprüfung durch Konsultati-
on der Untersuchung „Nährstoffeinwirkungen in die Moorbiotope Sägel, Widen, Auw und Schornen“ 
(topos Marti & Müller, 25.10.2011). 

Pro Parzellengrenze (resp. pro Moorbiotopabgrenzung) wird nur eine Pufferzonenbreite definiert. 

Abb. 2: Gebietsspezifischer Pufferzonenschlüssel Lauerzersee – Sägel – Schutt  
 
§ 9 Waldschutzzone 

Als Zweck der Waldschutzzone (§ 9 Abs. 1) wird nebst der Erhaltung des ortstypischen Pionierwaldes 
neu auch die Erhaltung ungestörter Wechsel und Einstandsgebiete des Wildes festgehalten. Damit wird 
dem Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung Nr. SZ 5 Rechnung getragen. 

Mit der Neuformulierung von § 9 Abs. 2 und 3 wird präzisiert, dass sich Schutz und Nutzung des Wal-
des nach den Schutzzielen dieser Verordnung wie auch nach der Waldgesetzgebung richten. Das eidge-
nössische Waldgesetz schreibt den Kantonen die Erarbeitung von Plangrundlagen für die Waldbewirt-
schaftung vor. Dabei sollen den Wäldern bestimmte Funktionen zugewiesen werden. Es wird hauptsäch-
lich zwischen Schutzfunktion (Schutz vor Naturgefahren), Nutzfunktion (Holzproduktion) und Wohl-
fahrtsfunktion (Natur- und Landschaftsschutz, Grundwasserschutz, Erholung) unterschieden. Das Amt 
für Wald und Naturgefahren nimmt diese Funktionszuweisung in den Regionalen Waldplänen vor. Die 
Bestimmung, wonach die Regionalen Waldpläne die Schutzziele zu berücksichtigen haben, bedeutet 
demnach, dass die Waldflächen in der Moorlandschaft in der Regel der Hauptfunktion Natur- und 
Landschaftsschutz zuzuweisen sind. 
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§ 9a Zone Sägelstrasse  

Mit der Zone Sägelstrasse und dem zugehörigen § 9a schafft der Kanton die Rechtsgrundlage, um die 
oder einzelne Optimierungen im Sinne des EKL (Massnahme 1.5) realisieren zu können. Zuständig für 
die Evaluierung, Planung und Realisierung dieser Optimierungsmassnahmen ist der Bezirk Schwyz 
(Strassenhoheit). 

Die Sägelstrasse befindet sich auf ihrer ganzen Länge innerhalb der Moorlandschaft. Sie dient als 
Hauptverkehrsachse zwischen Steinen und Lauerz (MiV), daneben aber auch dem Erholungsbetrieb 
(Wanderer, Radfahrer, Inline-Skater etc.), wobei vor allem ein intensiver Wanderbetrieb stattfindet. Da-
von ausgehend wurden in der Arbeitsgruppe verschiedene Gestaltungsvarianten für eine getrennte Füh-
rung von Wanderern und rollendem Verkehr diskutiert (Abb. 3). Dabei hat sich herausgestellt, dass nur 
die Variante 3 (Massnahmen innerhalb bestehendem Strassenraum) realisierbar ist. Für die Varianten 1 
(Gehweg) und 2 (Trottoir) wäre ein zusätzlicher Landbedarf nötig, welcher aus folgenden Gründen nicht 
zur Verfügung steht: 

- Innerhalb von Moorbiotopen (Naturschutzzone) sind nur neue Bauten und Anlagen zulässig, die den 
Schutzzielen oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Auf einem zentralen Teil-
stück (ca. 250 m) befinden sich Flachmoore beidseits der Sägelstrasse, weshalb hier ohnehin eine 
Verengung auf 4.00 m (bestehende Strassenbreite) nötig wäre. 

- Innerhalb der übrigen Moorlandschaft  (Landschaftsschutzzone) sind nur neue Bauten und Anlagen 
zulässig, die den Schutzzielen nicht widersprechen und unmittelbar standortgebunden sind. Daher 
wäre ein Ausbau der Sägelstrasse zwar möglich, sofern dieser in Zusammenhang mit der Besucher-
lenkung und den Schutzzielen steht. Jedoch  sind die betroffenen Grundeigentümer und Bewirt-
schafter nicht bereit, wertvolles Landwirtschaftsland zur Verfügung zu stellen. 

Dasselbe gilt auch bezüglich einer Optimierung des Parkplatzangebots. Der bestehende, jedoch bisher 
nicht bewilligte Besucherparkplatz bei der Einmündung des Auliweges grenzt direkt an eine Flach-
moorfläche an. Es besteht daher keine Ausbaumöglichkeit, obwohl er relativ ungünstig liegt und eine 
eher ungeeignete Grösse und Geometrie aufweist. Die in der Arbeitsgruppe diskutierten Alternativstand-
orte unterhalb der Einmündung des Schuttweges oder beim bestehenden Parkplatz der Hundesportan-
lage kommen nicht in Frage, weil auch dafür das Einverständnis der betroffenen Grundeigentümer und 
Bewirtschafter fehlt. 

Somit stehen für bauliche oder gestalterische Optimierungen nur der bestehende Strassenraum und die 
bestehenden Parkierungsflächen zur Verfügung. Entsprechend wird die „Zone Sägelstrasse“ lediglich 
auf dem bestehenden Strassenraum sowie den bestehenden Parkplätzen Goldbach und Auliweg festge-
legt. Hier sollen nebst gestalterischen auch organisatorische Massnahmen umgesetzt werden können, 
so die Signalisation von Parkverboten als Massnahme gegen das wilde Parkieren entlang der Sägelstras-
se, eine gebührenpflichtige Bewirtschaftung der Besucherparkplätze Goldbach und Auliweg sowie die 
Signalisation einer Geschwindigkeitsbegrenzung zur Verbesserung der Sicherheit für die Fussgänger 
und Radfahrer. Hier gilt es aber zu beachten, dass die Sägelstrasse im Ausserortsbereich liegt, in wel-
chem grundsätzlich Tempo 80 km/h gilt. Diese Höchstgeschwindigkeit kann nur aufgrund eines Gut-
achtens herabgesetzt werden. Sie muss vom Strassenträger (Bezirk Schwyz) verfügt und vom kantona-
len Tiefbauamt genehmigt werden. Daher kann im Rahmen der Nutzungsplanung keine konkrete 
Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden. 
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Variante 1 (Fussweg) 
 
 
 
 
Variante 2 (Trottoir) 
 
 
 
 
Variante 3 (Markierung) 
 
 

 

Abb. 3: In Arbeitsgruppe diskutierte Gestaltungsvarianten zur Optimierung Sägelstrasse (schwarz: bestehende Strasse, rot: Neuanlage)  
 
§ 10 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen 

Das zuständige Departement regelt die Bewirtschaftung von Moorbiotopen und ihrer Umgebung in Ver-
trägen mit Grundeigentümern und Bewirtschaftern. In den Bewirtschaftungsverträgen werden die aus 
Sicht Moorschutz erforderlichen Pflegemassnahmen und die Beiträge für den Bewirtschaftungsaufwand 
vereinbart, in den Abgeltungsverträgen die Entschädigung von Ertragseinbussen bei Pufferzonen und 
Extensivierungen.  
Die vertragliche Regelung der Bewirtschaftung der Moorbiotope, der Extensivierungsflächen und der 
Pufferzonen ist zwingend. Kommt kein Vertrag zu Stande, so wird die für die Erreichung der Schutzziele 
erforderliche Bewirtschaftung verfügt.  

Die Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen richten sich im Wesentlichen nach dem kantonalen Ge-
setz über den Biotop- und Artenschutz sowie den ökologischen Ausgleich vom 24. September 1992 
(Biotopschutzgesetz, SRSZ 721.110) und nach der kantonalen Verordnung über Abgeltungen und Be-
wirtschaftungsbeiträge vom 9. Dezember 1992 (Abgeltungsverordnung, SRSZ 721.111). Massgebend 
sind auch das eidgenössische Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1) und die Direktzahlungsverordnung 
(SR 910. 13) sowie die kantonale Anschlussgesetzgebung und die kantonalen Mindestanforderungen 
an Vernetzungsprojekte. 
 
§ 11 Ersatzvornahme 

Mit der vorliegenden Nutzungsplanung werden die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee sowie die Flach-
moore am Nordufer des Lauerzersees als kantonale Schutzobjekte bezeichnet (§ 6 Abs. 3 Biotop-
schutzgesetz). Für die Schutzmassnahmen und die erforderlichen Unterhaltsmassnahmen ist der Kan-
ton zuständig (§ 7 Abs. 2 Biotopschutzgesetz). Er trägt auch die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Kosten (§ 20 Abs. 1 Biotopschutzgesetz). Unterbleibt die zur Pflege notwendige Nutzung durch die 
Grundeigentümer oder Bewirtschafter, und lässt der Kanton die nötigen Arbeiten ersatzweise durch 
Dritte durchführen, so erfolgt dies ebenfalls auf seine Kosten. 
 
§ 12 Ausnahmen 

Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung kann unter Einreichung eines gut begründeten Gesuchs beim 
zuständigen Departement beantragt werden. Grundsätzlich kann von jeder Bestimmung der Schutzver-
ordnung eine Ausnahmebewilligung erteilt werden, sofern der Schutzzweck der Verordnung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.   
 
§ 13 Widerhandlungen 

Diese Bestimmung wird unverändert von der heutigen Schutzverordnung übernommen. 
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§ 14 Strafbestimmungen 

Gestützt auf Art. 24 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) sowie auf § 92 des 
kantonalen Planungs- und Baugesetzes können Verstösse gegen die Bestimmungen der in § 14 aufge-
führten Paragraphen mit Busse bestraft werden.  
 
§ 15 Rechtsmittel 

Mit dieser Bestimmung wird auf die Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege hingewiesen. Dieser 
sind die Rechtsmittel zu entnehmen, die gegen gestützt auf diese Verordnung ergangene Verfügungen 
ergriffen werden können. 
 
§ 16 Aufhebung bisherigen Rechts und von öffentlichen Wegen 

Mit dem Erlass der neuen Verordnung zum Schutze der Gebiete Sägel und Schutt sowie des Lauerzer-
sees soll die heute rechtskräftige Schutzverordnung aufgehoben werden. Das Vorgehen mit dem Erlass 
einer neuen Verordnung statt der Revision der alten Verordnung wird wegen den zahlreichen neu einge-
schobenen Paragraphen mit den Buchstaben a, b und c (§ 4a etc.) gewählt. Deshalb soll bei Inkraftset-
zung der neuen Verordnung diese neu durchnummeriert werden. 

Die Bestimmung über die Aufhebung von öffentlichen Wegen (§ 16 Abs. 2) entspricht im Wesentlichen 
jener in der heute geltenden Schutzverordnung aus dem Jahr 1986. Sie wird somit auf den neuen 
Schutzgebietsperimeter ausgedehnt. 
 
§ 17 Inkrafttreten 

Keine Bemerkungen. 
 

Zuständiges Departement 

Gemäss derzeitiger kantonaler Zuständigkeitsregelung (§ 8 Bst. d und e der Vollzugsverordnung über 
die Aufgaben und die Gliederung der Departemente und der Staatskanzlei vom 11. September 2007, 
SRSZ 143.111) ist das Umweltdepartement für die Sachbereiche Jagd und Fischerei sowie Natur- und 
Landschaftsschutz zuständig. Bei dem in der Verordnung genannten „zuständigen Departement“ han-
delt es sich derzeit somit um das Umweltdepartement. 
 
 
 
 
 
 
ANHANG 
 
 
1. Entwicklungskonzept Lauerzersee (Liste der Entwicklungsziele und Massnahmen)  

3. Art. 23a-d des Natur- und Heimatschutzgesetzes vom 1. Juli 1966 (SR 451) 

4. Flachmoorverordnung vom 7. September 1994 (SR 451.33) 

5. Amphibienlaichgebiete-Verordnung vom 15. Juni 2001 (SR 451.34) 

6. Moorlandschaftsverordnung vom 1. Mai 1996 (SR 451.35) 

7. Hinweise für den Grabenunterhalt in Hoch- und Flachmooren 
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Anhang 1 
Auszug aus Entwicklungskonzept Lauerzersee 
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Anhang 2 
Natur- und Heimatschutzgesetz (SR 451) 
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